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Artikel I-7: Grundrechte

(1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an Bestimmungen, die in der

Charta der Grundrechte als dem zweiten Teil dieser Verfassung enthalten sind, stellen

unmittelbares Recht dar.

(2) Die Union strebt den Beitritt zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte

und Grundfreiheiten an und kann anderen internationalen Konventionen zum Schutze der

Menschenrechte beitreten. Der Beitritt zu dieser Konvention berührt nicht die in dieser Verfassung

festgelegten Zuständigkeiten der Union.

(3) Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte

und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen

Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, gehören zu den allgemeinen Grundsätzen

des Unionsrechts.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Die bloße Anerkennung der Bestimmungen des Teils II der Verfassung durch die Union wird dem
Stellenwert, der der Grundrechtecharta eingeräumt werden soll, nicht gerecht. Diese Rechte sollen
gerade keine bloßen Programmsätze der Union darstellen. Die Bestimmung muss vielmehr
unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass die Grundrechtecharta unmittelbar geltendes Recht
darstellt, das von der Union strikt einzuhalten ist.

Absatz 2:
Die vom Präsidium vertretene Auslegung, wonach dem Gutachten 2/94 des EuGH zu entnehmen
sei, dass es für den Beitritt zu anderen internationalen Menschenrechtskonventionen keiner
besonderen Rechtsgrundlage bedarf, ist keineswegs zwingend. Um der Union dies unzweifelhaft zu
erlauben, sollte Absatz 2 deshalb um diese Möglichkeit ergänzt werden.
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